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Baden-Wettingen,
Brugg-Windisch, Zurzach-Aaretal

Eigentümer blitzt vor Bundesgericht ab
Die Freisprüche vonMitgliedern des ehemaligenKulturvereins Trotamundos in Baden zog er an die oberste Instanzweiter – ohne Erfolg.

Claudia Laube

Seit mehreren Jahren schwelt
ein Streit rund umdas ehemali-
geKulturlokal Trotamundos im
Badener Kriesi-Areal. Dieses
schloss notabene 2017, jedoch
fühlte sich der Eigentümer des
Gebäudes hintergangen und
zeigte nach der Schliessung die
ehemaligePräsidentin,denKas-
sier undeinweiteresVorstands-
mitglieddesVereinsTrotamun-
dosan (dieAZberichtete). 2020
erhobdieBadenerStaatsanwalt-
schaft Anklage.

Die Anklagepunkte umfass-
ten Diebstahl, Hausfriedens-
bruch, Veruntreuung und Sach-
beschädigung. Das Bezirksge-
richt Baden sprach die drei
Vereinsmitglieder Ende 2021
frei. Vor einem Jahr bestätigte
das Aargauer Obergericht die
drei Freisprüche. Und nun hat
auch das Bundesgericht ein
Urteil gefällt – ebenfalls nicht im
Sinne des Klägers. Doch von
vorn: Der Eigentümer der eins-
tigen Schlosserei hatte die
Räumlichkeiten mietfrei dem
Verein zurVerfügunggestellt, in
denen sich die Mitglieder rund
fünf Jahre lang regelmässig tra-
fen. Sie führten kulturelle Akti-
vitäten wie Kleinkunstevents
oder Konzerte durch.

Problemeentstanden, als er
eine rauchfreie Umgebung for-
derte, was wiederum zu Lärm-
beschwerden aus der Nachbar-
schaft führte, da sich die Besu-
cher zum Rauchen nach
draussen begaben. Daraufhin

kameszumBruch:DerEigentü-
mer kündigte dem Verein auf
Ende Juni 2017 undnach einem
grossen Abschlussfest räumten
die VereinsmitgliederMitte Juli
das Lokal.

DerEigentümerbeschuldig-
te die drei Mitglieder, Bar-
schränke, Regalbretter, einen
Kühlschrank, Leuchtmittel und
eineFeuerschalemitgenommen
zu haben, die ihm gehörten. Im
Dachstockhätten sie zudemTa-
peten von der Wand gerissen,
ebensoLampenundSteckdosen
sowieKabel auseinemKabelka-
nal. Darüber hinaus hätten sie
ihm eine Restsumme für Mate-
rialkostennicht zurückerstattet.

«PenisseandieWand
gemalt»
Gegen die Urteile des Oberge-
richts reichte der Mäzen beim
Bundesgericht Beschwerden
ein. Er kritisierte, dass das Be-
zirksgericht bestimmteBeweis-
mittel wie Zeugenaussagen
nicht angemessen berücksich-
tigt habe. Zudem monierte er
eine angebliche Voreingenom-
menheit der Vorinstanzen und
bemängelte, dassdieAufteilung
indrei separateVerfahrenunan-
gemessenwar, was zu einer un-
fairen Behandlung seiner Fälle
geführt habe.

Immerhin das Bundesge-
richt vereinigte die drei Verfah-
ren zu einem einzigen. In sei-
nemUrteil schreibt esnun, dass
die Ausführungen des Mäzens
nicht ausreichen, um die Ent-
scheidungen der Vorinstanzen

anzufechten. Wenn er der Mei-
nung sei, dass die vorherigen
Entscheidungen rechtlicheFeh-
ler enthalten, hätte er seine Ar-
gumentationgenaudarauf kon-
zentrierenundspezifischaufzei-
gen sollen, welche Teile der
Urteilsbegründung er für recht-
lich falsch halte und warum.
Das Bundesgericht lässt weder
das Argument gelten, dass die

Beschuldigten gezielt perfide
gegen ihn vorgegangen seien,
indem sie «salopp bezeichnet»
einen «Saubannerzug» gegen
ihn veranstaltet hätten. Noch,
dass er den Beschuldigten die
Liegenschaft jahrelang kosten-
los überlassen und namhafte
Geldsummen in deren Renova-
tion und Instandhaltung inves-
tiert habe.

Weiter hatte der Mäzen vorge-
bracht,dassesdieBeschuldigten
«absolut nicht gut» mit ihm ge-
meint hätten.AmAbschiedsfest
von Ende Juni 2017 seien zwei
PenisseandieWandgemaltwor-
denundniemandhabedafürge-
sorgt, dass diese «vulgäre Ehr-
verletzung» entfernt werde.
Stattdessen hätten sich die Be-
schuldigtendarüber belustigt.

Er sei eine grosszügige Person,
sagt der Eigentümer über sich.
Was die Beschuldigten «vorlie-
gend abgezogen [hätten]», das
lasse er sich nicht gefallen. Er
habe in jedem Fall ein Anrecht,
dass ein Strafverfahren «nach
denmassgebendenVerfahrens-
normen und den Strafartikeln
des Strafgesetzbuchesdurchge-
führt wird». Stattdessen würde
dies «von den Vorinstanzen
häufig als mühsame Bagatelle
irgendwie zu beerdigen ver-
sucht».

Das Bundesgericht meint
dazu, dass nicht ersichtlich sei,
was der von einem Anwalt ver-
tretene Beschwerdeführer mit
diesenAusführungenbezwecke.
Er müsste klar aufzeigen, war-
um die Feststellungen der Vor-
instanzunhaltbar seienoderdie
Freisprüche gegen das Bundes-
recht verstossen. Trotz «weit-
schweifiger Ausführungen»
schaffeeresnicht, diesüberzeu-
gend zu begründen.

Wenn jemand einUrteil der
unteren Instanz ändern lassen
wolle, müsse er oder sie genau
darlegen,wieundwarumdieses
auf einer willkürlichen Beurtei-
lung der Fakten oder der An-
wendungdesRechts beruhe.Es
reiche nicht aus, nur Unzufrie-
denheit mit der Entscheidung
auszudrücken.

Der Mäzen trägt die Ge-
richtskostenvon3000Franken.

Urteil des Bundesgerichts
6B_897/2023, 6B_898/2023,
6B_899/2023.

Mellingen braucht mehr Arbeitsplätze
DerGemeinderat will neue Firmen ins Städtli holen und engagiert dafür eine externe Firma.

Andreas Fretz

Die Forderung ist schon länger
bekannt: Mellingen braucht
mehr Arbeitsplätze. Das Städt-
chen zählt 6200 Einwohner,
laut aktueller Statistik aberbloss
1920Arbeitsplätze.Einganzan-
deresBeispiel liegtnebenan:Die
Nachbargemeinde Mägenwil
hat 2200 Einwohner und 2880
Arbeitsplätze.DerGemeinderat
sieht Handlungsbedarf. Mel-
lingenwill seineStandortförde-
rung neu aufgleisen und enga-
giert dafür eine spezialisierte
Firma.DieGemeindehat einen
Dienstleistungsvertrag mit der
Hofer Kommunalmanagement
AG aus Rinken abgeschlossen.
Deren Chef Bruno Hofer war
von 1995bis 2000persönlicher
MitarbeiterdesdamaligenFDP-
Bundesrats Kaspar Villiger.

«Damit gibt Mellingen sei-
nerStandortförderungeineneue
Priorität», teilt die Gemeinde
mit. Dem Entscheid vorausge-
gangenwareneinWorkshopdes
gesamten Gemeinderates und
mehrere Sitzungen in einer
Arbeitsgruppe.Mellingen liegt in
der Einwohnerrangliste des Be-
zirks Baden auf dem achten
Rang, bei der Zahl der Arbeits-
plätze aber nur auf Platz zehn.
Auch der Gemeinderat kommt
zum Schluss: «Alle relevanten

Statistiken zeigen: Wir benöti-
gen mehr Arbeitsplätze. Das
kann aber nur durch eine ver-
nünftige Neuansiedlung von
nachhaltigen Firmen und die
Entwicklung von bereits ansäs-
sigen Firmen geschehen.»

Daraus folgedieNotwendig-
keit zur Lancierung einer
proaktiven Standortförderung.
VorgesehensinddemnachMass-
nahmen in den Bereichen An-
siedlungsmanagement, Wirt-
schafts- undWohnortförderung
sowie inderStandort-Kommuni-
kation. Gemäss kantonalem
Richtplan istMellingeneinwirt-
schaftlicher Entwicklungs-
schwerpunkt von regionaler
Bedeutung. «Damit haben die

Arbeitsplatzgebiete inMellingen
nicht nur eine kommunale Be-
deutung», hielt der Kanton fest,
als er sich zum lange andauern-
den Streit in Mellingen um den
maximal zulässigenWohnanteil
in derArbeitszone äusserte.

AuchderKantonwünscht
mehrArbeitsplätze
«Es ist daher von grossem kom-
munalemund auch kantonalem
Interesse,dieArbeitszonenmög-
lichsteffizient fürArbeitsnutzun-
genoffenzuhalten», sprachsich
der Kanton damals gegen einen
höherenWohnanteil in Arbeits-
zonen aus. «Nur so können die
grundsätzlichen Ziele des pro-
portionalen Wachstums der

Arbeitsplätze mit der Wohnbe-
völkerung gesichertwerden.»

Mellingens Bevölkerung ist
zwischen 2013 und 2023 von
4900 auf 6200 Einwohner ge-
wachsen. Die Zahl der Arbeits-
plätze betrug 2013 rund 1750.
DieaktuellsteArbeitsplatz-Zahl
(1920) stammt aus dem Jahr
2020. Der Gemeinderat teilt
mit: «Seit der Einweihung der
UmfahrungwirddieZukunftdes
Reussstädtchens auf breiter
Front intensivdiskutiertundge-
plant.»NichtnurdasStädtli soll
aufgewertet werden. Auch die
vorgelagerten Quartiere beid-
seits der Reuss sind in die Zu-
kunftsplanungen eingebunden.

Der Gemeinderat wolle des-
halb die Standortförderung pro-
aktiv angehen. Mit der Hofer
KommunalmanagementAGhat
er eine «dafür spezialisierte
Agentur an Bord geholt, die das
Themasystematischundprofes-
sionell bearbeitet». Die Firma
vonÖkonomundKommunalbe-
raterBrunoHofer ist inder gan-
zenSchweiz tätig. ImLimmattal
und im Zurzibiet ist Hofer bes-
tensbekannt.Von2015bisEnde
2020 war er Geschäftsführer
des Gemeindeverbands Zurzi-
bietRegio. 2007machte sichder
heute 70-Jährige selbstständig
und gründete seine Marketing-
undKommunikationsagentur.

Mellingen: Ein beschauliches Städtchenmir verhältnismässig wenig
Arbeitsplätzen. Bild: Alexander Wagner

Das Kulturlokal Trotamundos amHahnrainweg in Baden schloss 2017. Bild: Severin Bigler

Trotz Platz 1: Trainer muss weg
Knall bei den SiggenthalerHandballern:
Für PatrickMathys ist Ende Saison Schluss.

Viel besser könnte es für die
HandballerdesSCSiggenthal in
der 1. Liga nicht laufen: Sie lie-
gen in der Tabelle nach zwanzig
Spielen auf dem Spitzenplatz.
18 Siege stehen nur 2 Niederla-
gen gegenüber. Der Aufstieg in
die Nationalliga B – und damit
einDerbygegendieHSGBaden-
Endingen – ist ein realistisches
Szenario. Umsoüberraschender
kommtdieMitteilung vonDon-
nerstagnachmittag. Der Club
gibtauf seinerWebsitedieTren-
nungvonTrainerPatrickMathys
perEndeSaisonbekannt.«Kein
neuer Vertrag für Patrick
Mathys», lautet der Titel der
Mitteilung.

«Frischer Impuls» für
MannschaftundVerein
«Die 1. Mannschaft des SC Sig-
genthal wird seitmehreren Jah-
ren von PatrickMathys betreut.
Auf die neue Saison hin wird es
auf der Trainerbank einen
Wechsel geben», heisst es wei-
ter.DerVorstanddesSCSiggen-
thal habe sich diesen Entscheid
alles andere als leicht gemacht.
Präsident Clemens Good sagt:
«Wir möchten der Mannschaft
und dem Verein auf die neue
Saisonhineinen frischen Impuls
geben.»

Mathys war im Jahr 2004
zum Verein gestossen. In den

ersten zwölf Jahren gehörte er
als Spielerder 1.Mannschaft an,
stieg unter anderem in die
1. Liga und die Nationalliga B
auf. Danach stiess er zum Staff
der 1. Mannschaft, 2017 wurde
erAssistenztrainer, 2020wurde
er Cheftrainer.

Natürlich auch seinetwegen
stehe dasTeamaktuell auf dem
1. Platz, teilt der Verein mit.
Über die Nachfolge von Patrick
Mathys wird zu einem späteren
Zeitpunkt informiert. Erwar für
eine Stellungnahme nicht er-
reichbar. (pkr)

Patrick Mathys muss Ende Sai-
son gehen. Bild: Alexander Wagner


